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Klassifizierung: ÖFFENTLICH/PersDat Schutzbereich 1 

Sehr geehrte Frau Golumbeck, 
 
Der Untersuchungsrahmen wurde geprüft. Er befindet sich außerhalb von 
Interessengebieten und Zuständigkeitsbereichen der Bundeswehr. Vorbehaltlich 
einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage werden Verteidigungsbelange 
durch o.a. geplante Freileitung nicht beeinträchtigt. Es bestehen daher zum 
angegebenen Vorhaben seitens der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange 
keine Einwände. 
 
An der Antragskonferenz wird kein Vertreter der Bundeswehr teilnehmen. Ich 
danke dennoch für Ihre Einladung. 
 
Im Auftrag 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 

 

Bundesamt für Infrastruktur, 
Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 

 
Fontainengraben 200 
53123 Bonn 
BAIUDBwToeB@bundeswehr.org  
https://www.bundeswehr.de/de/organisation/infrastruktur-umweltschutz-und-dienstleistungen/auftrag-
iud/traeger-oeffentlicher-belange 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit Ihrer Mail bzw. Ihrem Schreiben vom 20.03.23 haben Sie uns eine Einladung zur 
Antragskonferenz für ein Raumordnungsverfahren zum o.g. Vorhaben übersandt. Aus terminlichen 
Gründen werden wir an der Antragskonferenz am 19.04.23 leider nicht teilnehmen können. Dennoch 
möchten wir mitteilen, dass wir den vorgesehenen Ausbau des Höchstspannungsnetzes grundsätzlich 
befürworten, da ein leistungsfähiges Stromnetz ein wichtiger Standortfaktor für die Wirtschaft in 
Deutschland und in unserer Region ist. Ein Stromnetz mit ausreichenden Transportkapazitäten ist 
Voraussetzung für 
 
- einen freien Handel mit Strom in Deutschland und innerhalb der Europäischen Union sowie einen 
effizienten Einsatz von Erzeugungskapazitäten, 
- den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien an ertragreichen Standorten zu wettbewerbsfähigen 
Erzeugungspreisen, 
- die Überwindung der zunehmenden räumlichen Trennung von Stromerzeugung und 
Stromverbrauch sowie  
- den regionalen Ausgleich des stark schwankenden Stromangebots aus der Einspeisung aus 
erneuerbaren Energiequellen. 
 
Nach wie vor gilt der Netzausbau als Achillesferse der Energiewende. Weitere Verzögerungen 
würden die Sicherheit und Qualität der Versorgung beeinträchtigen. Aus diesem Grunde tritt die IHK-
Organisation für einen schnellstmöglichen Ausbau des Stromnetzes ein. Auch das hier in Rede 
stehende Vorhaben ist daher aus wirtschaftlicher Sicht sehr zu begrüßen. 
 
Freundliche Grüße 
 

 
 

 
 
INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER 
BRAUNSCHWEIG 
Brabandtstr. 11 
38100 Braunschweig 
 
Telefon:  

 
https://www.ihk.de/braunschweig 
 
Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten durch die IHK finden Sie hier. 
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VERKEHRSANBINDUNG S-Bahn: S3; S4  Haltestelle: Langen-Flugsicherung 

 

Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung, Robert-Bosch-Str.28, D-63225 Langen  
 
Regionalverband Großraum Braunschweig  
Frankfurter Straße 2 
 
38122 Braunschweig 

 

HAUSANSCHR FT 

Robert-Bosch-Straße 28 
D-63225 Langen 
TEL   
FAX   
 

 
www.baf.bund.de 

Betreff: V59; 380-kV-Freileitung Mehrum/Nord  Vechelde  
Raumordnungsverfahren gem. § 15 (1) Raumordnungsgesetz (ROG);  
hier: Einladung zur Antragskonferenz am Mittwoch, 19.04.2023 
 
Ihr Aktenzeichen: 2.5.5.1 C 
Aktenzeichen BAF: ST/5.5.4/202304050019-001/23 
Langen, 05.04.2023 
Seite 1 von 2 
 

Stellungnahme 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Sie haben mich über die im Betreff beschriebene Planung informiert. Die 
übermittelten Planungsdaten wurden schematisch in die Webtool-
Anwendung meiner Behörde übertragen. Sie sind im Webtool-Report 
(siehe Anlage) aufgeführt und Grundlage dieser Stellungnahme. 
 
Durch die vorgelegte Planung wird der Aufgabenbereich des 
Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung (BAF) als Träger öffentlicher 
Belange im Hinblick auf den Schutz ziviler Flugsicherungseinrichtungen 
gemäß § 18a Luftverkehrsgesetz (LuftVG) nicht berührt.  
 
Diese Beurteilung beruht auf den nach § 18a Abs. 1a, Satz 2 LuftVG 
angemeldeten Anlagenstandorten und schutzbereichen der 
Flugsicherungsanlagen mit heutigem Stand. 
 
Es bestehen gegen den vorgelegten Planungsstand keine Einwände.  
 
Eine weitere Beteiligung des BAF an diesem Planungsvorgang ist  
nicht erforderlich.  
 
 
Allgemeine Hinweise 
 
Um dem gesetzlich geforderten Schutz der Flugsicherungseinrichtungen 
Rechnung zu tragen, melden die Flugsicherungsorganisationen gemäß 
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Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 
Göttinger Chaussee 76 A, 30453 Hannover 

 

Niedersächsische Landesbehörde 
für Straßenbau und Verkehr 
 

 

Dienstgebäude/ 
Göttinger Chaussee 76 A 
30453 Hannover 
 

Besuchszeiten 
Mo. - Do. 9 – 15 Uhr 
Fr. 9 - 12 Uhr 
 
 

Telefon 
0511 3034-01 
Telefax 
0511 3034-2099 
 
 

E-Mail 
Poststelle@nlstbv.niedersachsen.de 
Internet 
www.strassenbau niedersachsen de 

Bankverbindung 
BAN: DE62 2505 0000 0106 0224 03  
Überweisung im Bundesfernstraßenbau 
BAN: DE64 2073 0010 3003 0100 10 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
DE 8114 9790 8 

 
 

 

Regionalverband Braunschweig 
Herrn André Menzel 
Frankfurter Str. 2 
38122 Braunschweig 
per E-Mail: beteiligung@regionalverband-braunschweig.de   
 
 

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Mein Zeichen (Bei Antwort angeben) Durchwahl  Hannover 

2.5.5.1, 20.03.2023 22 / 20223 – ROV 
Mehrum/Nord – Vechelde 

 11.04.2023 

 
 
Raumordnungsverfahren (ROV) für die geplante Netzverstärkung zwischen Mehrum/Nord 
und Vechelde 
hier: Antragskonferenz 
 
Sehr geehrter Herr Menzel, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit Schreiben vom 20.03.2023 geben Sie mir die Möglichkeit, Hinweise und Anregungen zur 
Antragskonferenz im Rahmen des ROV für das Vorhaben „380-kV-Freileitung Mehrum/Nord – 
Vechelde“  hervorzubringen. Die NLStBV gibt nachfolgend eine gesammelte Stellungnahme ab 
(Zentrale Hannover, regionale Geschäftsbereiche Hannover und Wolfenbüttel).  
 
Bedarfsplan 2016 für die Bundesfernstraßen 
Der Bedarfsplan 2016 für die Bundesfernstraßen ist mit dem Fernstraßenausbaugesetz am 
31.12.2016 in Kraft getreten. Im Land Niedersachsen wurden eine Vielzahl an Maßnahmen in 
den Bedarfsplan 2016 aufgenommen. Es muss gewährleistet sein, dass der Aus- und Umbau 
von bestehenden sowie der Neubau von Bundesfernstraßen möglich und mit den Zielen des 
Vorhabens vereinbar ist. 
 
Folgende Bedarfsplanmaßnahmen tangieren Trassenkorridorsegemente: 

Trassenkorridorsegmente 1, 9 und 10: 
➔ B 65, ö Sehnde – w Peine, Vordringlicher Bedarf 

https://www.bvwp-projekte.de/strasse/B65-G60-NI/B65-G60-NI.html  
 

Trassenkorridorsegment 11: 
➔ B 65, OU Dungelbeck, Vordringlicher Bedarf 

https://www.bvwp-projekte.de/strasse/B65-G70-NI/B65-G70-NI.html  
 

Folgende Bedarfsplanmaßnahme tangiert den Untersuchungsraum: 
➔ B 444, OU Groß Ilsede, Weiterer Bedarf 

https://www.bvwp-projekte.de/strasse/B444-G10-NI/B444-G10-NI.html  
 

 

 
 
 
 

 
Bearbeitet von 

 
 

E-Mail 

 

Hinweis: Personenbezogene Daten werden gem. Art. 6 Abs. 1 DSGVO i. V. m. § 3 NDSG verarbeitet. Weitere Informationen finden Sie auf 
unserer Webseite https://www.strassenbau.niedersachsen.de unter Service. Auf Wunsch senden wir Ihnen die Informationen zu. 
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Hinweise des regionalen Geschäftsbereichs Wolfenbüttel 
 

Folgende Maßnahme tangiert das Trassenkorridorsegment 11: 
➔ Radweg-Planung (K 31 – Sierße), im Vorentwurf, Bau geplant 2025 
 

Des Weiteren sind folgende Straßenabschnitte betroffen (Stand: 03.04.2023):  
 

Trassen- 
korridor 

Nr. 
Str. Abschnitt von bis Bemerkungen 

1 L 413 70 B65 Adolfshof 
angrenzend rGB 

Hannover 

2 L 413 70 B65 Adolfshof 
angrenzend rGB 

Hannover 

3 L 413 70 B65 Adolfshof   

3 B 65 950 L414 Schwicheldt   

4 B 65 950 L414 Schwicheldt   

5 B 494 150 Hofshwicheldt Rosenthal   

6 B 494 150 Hofshwicheldt Rosenthal   

6 L 413  50 B 494 Solschen   

7 L 413 40 Solschen Adenstedt   

8 L 413 10 Adenstedt Hoheneggelsen 
angrenzend rGB 

Hannover 

9 B 65 980 u. 970 Berkum Mittellandkanal   

10 B 65 
980, 970 u. 

960 Berkum Mittellandkanal   

10 B 494 160 B65 Rosenthal   

11 B 444 130 Kl. Ilsede Mittellandkanal   

11 B 65 

1025, 1060, 
1070, 1080 

u. 1095 Dungelbeck Sierße 

Radweg-Planung (K31-
Sierße) im Vorentwurf, 

Bau gepl. 2025 

11 B 1  660 u. 665 Bettmar Vechelde   

12 B 444 100 u. 90 Gadenstedt  Gr. Lafferde   

12 B 1  640 u. 650 Gr. Lafferde Bettmar   

      

      
Allgemeine Hinweise (gelten für gesamte NLStBV) 
 

Die Anbauverbotszone ist gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 FStrG bzw. § 24 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 NStrG ist in jedem Fall von den Masten einschließlich ihrer Tragarme oder anderer 
baulicher Teile freizuhalten.  
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Innerhalb der Anbaubeschränkungszone gem. § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 FStrG bzw. § 24 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 NStrG obliegt es der Straßenbaubehörde, sich zu den Belangen der 
Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, den Ausbauabsichten und der 
Straßenbaugestaltung zu äußern. Ragen Tragarme oder andere Teile der Masten in die 
Anbaubeschränkungszone hinein, dann ist bei Bundesstraßen die Zustimmung und bei 
Landes- oder Kreisstraßen die Mitwirkung der jeweiligen Straßenbaubehörde zwingend 
erforderlich.  
 
Grundsätzlich sind für Maßnahmen auf Grundstücken des Landes oder des Bundes im 
Vorfeld der Baumaßnahme vertragliche Regelungen (Sondernutzungserlaubnisse, 
Gestattungsverträge, grundbuchrechtliche Absicherungen, u. Ä.) im Fachbereich 1 des 
zuständigen regionalen Geschäftsbereiches zu beantragen und die dafür erforderlichen 
Planunterlagen 3-fach einzureichen. Gegebenenfalls ist dies innerhalb der weiteren 
Verfahrensschritte einzubinden.  

 
Dem Korridor steht nichts entgegen, wenn der Vorhabenträger den gutachterlichen 
Nachweis der (elektromagnetischen) Verträglichkeit mit den Betriebseinrichtungen 
und Fahrzeugen erbringt. 

 
Die Sicherheitsabstände zur Querung der Straßen mit Freileitungen sind überall 
einzuhalten. 

 
Für die Bereiche der Bundes- und Landesstraßen ist der Grundsatz nach Nr. 3.1 der 
Richtlinien für passiven Schutz an Straßen (RPS 2009) zu beachten. Danach ist auf neue 
Hindernisse zu verzichten. Dies ist bei der Umsetzung des Vorhabens zu beachten. 

 
Der Freischnitt des Bewuchses unter den Freileitungen hat durch den Betreiber zu 
erfolgen. Hierüber ist eine Vereinbarung mit dem zuständigen regionalen 
Geschäftsbereich, Fachbereich 1 abzuschließen. Eingriffe in den Bestand der 
Straßenbäume an kreuzenden Bundes- und Landesstraßen sind nach Möglichkeit zu 
vermeiden. Baumverluste bzw. Beeinträchtigungen sind gemäß der Eingriffsregelung 
BNatSchG / NAGBNatschG zu kompensieren. 

 
Im laufenden Verfahren kann es zu Genehmigungskollisionen kommen, daher ist 
die Vorhabenplanung zwingend mit der NLStBV abzustimmen. 
 

 
Ich bitte um weitere Beteiligung des zentralen Geschäftsbereichs in Hannover (Dezernat 22), 
sowie der regionalen Geschäftsbereiche Hannover und Wolfenbüttel im Verfahren.  
 
Der zivile Luftverkehr ist unter dem Dezernat 42 des zentralen Geschäftsbereiches gesondert zu 
beteiligen. Die Anschrift lautet: 
 

Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 
Dezernat 42 Luftverkehr 
Göttinger Chaussee 76 A 
30453 Hannover 
E-Mail: luftverkehr@nlstbv.niedersachsen.de 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrage 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Beteiligung in o.a. Angelegenheit. 
 
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) ‐ als Netzeigentümerin und 
Nutzungsberechtigte  i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG ‐ hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt 
und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle 
Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen 
abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
Im Planbereich befinden sich umfangreiche Telekommunikationslinien der Telekom, deren 
genaue Lage sie bei unserer Planauskunft erfragen können. 
 

                             
                                       

                                                       
 

 
Es ist nicht ausgeschlossen, dass diese Telekommunikationslinien in ihrem Bestand und in 
ihrem weiteren Betrieb gefährdet sind. 
 
Sollte der weitere Verfahrensverlauf ergeben, dass Belange der Telekom - z. B. das 
Eigentum der Telekom, die ungestörte Nutzung ihres Netzes sowie ihre 
Vermögensinteressen - konkret berührt sind, behalten wir uns vor, unsere Interessen 
wahrzunehmen und entsprechend auf das Verfahren einzuwirken. Aus diesem Grunde bitten 
wir Sie um Beteiligung bei den weiteren Planungen. 
 
Wir weisen darauf hin, dass die in unmittelbarer Nähe einer geplanten Anlage verlaufende 
Telekommunikationslinie der Telekom bei eventuell auftretenden atmosphärischen 
Entladungen besonders gefährdet ist. 
 
Wir bitten daher schon bei der Festlegung der Standorte einen Abstand von mindestens 15 
m zwischen den Erdungsanlagen der geplanten Anlage und der Telekommunikationslinie der 
Telekom zu berücksichtigen. 
 
Es ist zu erwarten, dass von Ihrer elektrischen Anlage Störungen ausgehen werden. Daher 
sind vom Veranlasser sowohl für die störende als auch für die gestörte Anlage 
entsprechende Schutzvorkehrungen anzubringen und hierfür die Kosten zu übernehmen. 
Nach Vorliegen der Stromdiagramme werden wir Ihnen die Kosten der 
Sicherungsmaßnahmen bekannt geben und eine Vereinbarung zur Kostenübernahme 
übersenden. 
 
Um die Eingangsbestätigung für diese Stellungnahme zu erhalten, bitten wir Sie die angeforderte 
"Lesebestätigung" des Mailprogramms zu quittieren.  
 
Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichem Gruß 

 
 
DEUTSCHE TELEKOM TECHNIK GMBH 
Technik Niederlassung Nord 
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Guten Tag! 
 
Für die Feldinteressentschaft Liedingen möchte ich ,   

,folgende Anmerkungen zu dem Kabelbau zwischen Mehrum und Vechelde machen. 
 
Neu zu bauende Kabel- und Mastenbauten sollen den gegenwärtigen Abstand der Masten im 
Liedinger Bereich von Nr 13 bis Nr 20 nicht näher an das Dorf Liedingen verlegen. Der Mastenabstand 
von dem Ort Liedingen in östlicher und südlicher Richtung soll sich nicht verringern. Die Verbindung 
nach Mehrum wurde bisher auf der südlichen Seite des Kabels von Nr17 bis Nr 20 geplant. 
 
Mit freundlichem Gruß 
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Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr,  
Dez. 42 Standort Hannover, Göttinger Chaussee 76 A, 30453 Hannover 

Niedersächsische Landesbehörde 
für Straßenbau und Verkehr  
Dezernat 42 - Standort Hannover 
- Luftfahrtbehörde - 

 

Dienstgebäude 
Göttinger Chaussee 
76 A 
30453 Hannover 
 

Besuchszeiten 
Mo. - Do. 9 – 15 Uhr 
Fr. 9 - 12 Uhr 
 
 

Telefon 
0511 3034-01 
Telefax 
0511 3034-2099 
 
 

E-Mail 
luftfahrthindernisse@nlstbv.niedersachs
en.de 
Internet 
www.luftverkehr.niedersachsen.de 

Bankverbindung 
IBAN: DE62 2505 0000 0106 0224 03 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
DE 3204 1782 5 
 

 
 

 
Regionalverband Großraum Braunschweig 
Frankfurter Str. 2 
38122 Braunschweig 
 
E-Mail: beteiligung@regionalverband-braunschweig.de 
 
 
 

Luftfahrthindernisse in Niedersachsen außerhalb von Bauschutzbereichen; 

Anforderung einer luftrechtlichen Stellungnahme gem. § 14 LuftVG für das 

Raumordnungsverfahren des Vorhabens „380-kV-Freileitung Mehrum/Nord – Vechelde“ 

Höhe: max. 70 m über Grund 

Ort: Untersuchungsraum gemäß Anlage 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

aufgrund der von meiner Behörde wahrzunehmenden luftverkehrsrechtlichen Belange weise ich 
auf Folgendes hin: 
 
Die Flächen um die Gelände aller Flugplätze müssen von Luftfahrthindernissen freigehalten 
werden. 
 
Im Bereich des Untersuchungsraums gemäß Anlage befinden sich folgende Flugplätze: 
 

• Sonderlandeplatz Peine-Glindbruchkippe 

• Aufstiegsgelände für Flugmodelle der Modellflugvereinigung Lengede e.V. 1973 
 
Gemäß der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die Anlage und den Betrieb 
von Flugplätzen für Flugzeuge im Sichtflugbetrieb sind die Start- und Landebahnen und der sie 
umgebende Streifen von Hindernissen freizuhalten. Hindernisse sollen nicht in die inneren und 
äußeren Hindernisbegrenzungsflächen hineinragen. 
Im Bereich der Platzrunde eines Flugplatzes sollen keine Hindernisse vorhanden sein, die die 
sichere Durchführung des Flugplatzverkehrs gefährden können. Von einer Gefährdung des 
Flugplatzverkehrs in der Platzrunde ist grundsätzlich dann auszugehen, wenn 
relevante Bauwerke oder sonstige Anlagen innerhalb der Platzrunde errichtet werden sollen oder 
wenn in anderen Bereichen relevante Bauwerke oder sonstige Anlagen einen Mindestabstand 
von 400 m zum Gegenanflug von Platzrunden und/oder 850 m zu den anderen Teilen von 
Platzrunden (inkl. Kurventeilen) unterschreiten. 
 
Gemäß der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die Erteilung von 
Erlaubnissen und die Zulassung von Ausnahmen zum Betrieb von Flugmodellen gemäß § 21a, b 
LuftVO müssen bei einem Aufstiegsgelände für Flugmodelle die Start- und Landefläche sowie 
ausreichend bemessene An- und Abflugsektoren hindernisfrei sein. 
Ein von dem Aufstiegsgelände aus sicher benutzbarer Luftraum ist als Flugraum für den 
erlaubnispflichtigen Modellflugbetrieb festzulegen. In diesen Flugraum dürfen keine Hindernisse 

  

 

 
Bearbeitet von  

 
 

E-Mail: 

luftfahrthindernisse@nlstbv.niedersachsen.de 

 

 

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Mein Zeichen (Bei Antwort bitte angeben) Durchwahl  Hannover 

2.5.5.1 4244/30319 (65/23) H  20.04.2023 
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hineinragen, die nach den örtlichen Verhältnissen die sichere Durchführung des 
Modellflugbetriebs gefährden können. Außerdem muss der geplante Flugraum so gewählt 
werden, dass zu Straßen, Eisenbahnen, Wasserstraßen und Freileitungen Abstände eingehalten 
werden, um Gefährdungen durch den Modellflugbetrieb ausschließen zu können. Der hindernis-
und gefährdungsfrei benutzbare Flugraum soll dabei mindestens den Umfang eines Halbkreises 
mit einem Radius von 300 m um den Flugplatzbezugspunkt aufweisen. 
 
Ich weise darauf hin, dass eine detaillierte Stellungnahme erst dann erfolgen kann, wenn konkrete 
Koordinaten und Bauhöhen der Luftfahrthindernisse bekannt sind. 
 
Die Erteilung einer Genehmigung für ein Vorhaben erfordert meine Zustimmung nach § 14 
Luftverkehrsgesetz (LuftVG), wenn die dort genannten Tatbestandsmerkmale  
 

• Höhe von mehr als 100 m über der Erdoberfläche 
 

oder 
 

• Höhe von mehr als 30 Meter auf natürlichen oder künstlichen Bodenerhebungen, sofern 
die Spitze dieser Anlage um mehr als 100 Meter die Höhe der höchsten Bodenerhebung 
im Umkreis von 1,6 Kilometer Halbmesser um die für die Anlage vorgesehene 
Bodenerhebung überragt, 

vorliegen. 
 
In diesen Fällen ist regelmäßig eine Kennzeichnung als Luftfahrthindernis erforderlich, die aus 
einer Tages- und Nachtkennzeichnung besteht. Meine Entscheidung über die Zustimmung nach 
§ 14 LuftVG erfolgt auf Grund einer gutachtlichen Stellungnahme der Deutschen Flugsicherung 
GmbH. Details der Tages- und Nachtkennzeichnung werden im Rahmen meiner Entscheidung 
über die Zustimmung festgelegt. Diese Festlegungen werden als Auflagen in die bau- oder 
immissionsschutzrechtliche Genehmigung übernommen. 
 
Zusätzlich ist § 18a LuftVG zu beachten, wonach Bauwerke nicht errichtet werden dürfen, wenn 
dadurch Flugsicherungseinrichtungen gestört werden können. Hier entscheidet das 
Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung auf der Grundlage einer gutachtlichen Stellungnahme der 
Flugsicherungsorganisation, ob durch die Errichtung der Bauwerke Flugsicherungseinrichtungen 
gestört werden können. Es teilt seine Entscheidung der zuständigen Landesluftfahrtbehörde mit. 
 
Belange der militärischen Luftfahrt bleiben unberührt. Diese werden vom Bundesamt für 
Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Fontainengraben 200, 53123 
Bonn, wahrgenommen. 
 
Eine Gefährdung des Luftverkehrs durch das geplante Vorhaben ist nicht auszuschließen. 
Konkrete Aussagen hierzu sind jedoch erst möglich, wenn die genauen Trassenverläufe 
bestimmt sind. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrage 
 

 
 
Anlage: 
Übersichtskarte PDF-Dokument „A600A_FS_0001_ROV_Unterlage_zur_AK_Anlage_1“ 
Karte PDF-Dokument „EDVP_Peine_Glindbruchkippe_1_08_APR_2021_Platzrunde“ 
 
Hinweis: Personenbezogene Daten werden gem. Art. 6 Abs. 1 DSGVO i.V. m. § 3 NDSG verarbeitet. Weitere Informationen finden 
Sie auf unserer Webseite https://www.strassenbau.niedersachsen.de unter Service. Auf Wunsch senden wir Ihnen die Informationen 
zu.  
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Guten Tag! 
 
Zu den Planungen der 380 - kv - Leitung von Mehrum nach Vechelde möchte ich  aus 
Liedingen folgende Anmerkungen machen. 
 
Durch den Kabelbau und den Bau des Umspannwerkes in Liedingen bin ich persönlich und betrieblich 
erheblich betroffen. Meine Hofstelle mit anliegenden ackerbaulichen Flurstücken befindet sich an 
dem südöstlichen Ende des Dorfes Liedingen. 
 
Der Bau einer Stromleitung die näher an dem Dorf und meinem Betrieb liegt wird den 
Grundstückswert der Hof und Ackerfläche erheblich verringern. Eine mögliche Bebauung der Flächen 
in Ortsnähe wird für die Zukunft eingeschränkt. Die ackerbauliche Nutzung könnte sich bei der 
Entwicklung der gesellschaftlichen Ansprüche erschweren. Sollte es zu einer Verringerung der 
gegenwärtigen Abstände der Kabelanlage Wahle - Meklar durch den Bau neuer Nutzungsbereiche zu 
meinen Grundstücken kommen ist eine verlustausgleichende Maßnahme zu meinen Gunsten 
erforderlich. 
 
Mit freundlichem Gruß 
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NIEDERSÄCHSISCHES LANDVOLK 
Braunschweiger Land e.V. 
 

 

 

 

 

24. April 2023  

SN-12042023.docx/Mwi 

 

 

2.5.5.1  

380-kV-Freileitung Mehrum/Nord – Vechelde   

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

nach Durchsicht der Unterlagen und der Teilnahme an der Antragskonferenz am 19. April 2023 

in Braunschweig teilen wir nach Rücksprache mit den betroffenen Landvolkmitgliedern fol-

gende Anregungen und Bedenken mit: 

 

In diesem Verfahren wird die Netzverstärkung zwischen dem bestehenden Umspannwerk 

(UW) Mehrum/Nord und dem zu errichtenden UW Liedingen geplant. Die 380-kV-Leitung ist 

als 2-systemige 380.000 Volt-Wechselstromleitung in Freileitungsbauweise vorgesehen.  
 

Aus landwirtschaftlicher Sicht ist es dringend erforderlich, ein Raumordnungsverfahren ein-

zuleiten. 
 

Für das Raumordnungsverfahren ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung zu integrieren, um 

eine Gesamtbetroffenheit für den sozialen, ökologischen und ökonomischen Bereich erhalten 

zu können. 

 

Für das Raumordnungsverfahren sind die folgenden Punkte mit einzubinden bzw. zu berück-

sichtigen: 
 

a) Bodenverletzung / Bodenverschlechterung 
 

Ermittlung der geringsten Bodenbelastung / Verletzung; welche technische Variante ist 

zu favorisieren? 

 

 

- folgend Seite 2 -  

 

 

  

An den 

Regionalverband Braunschweig  

Frankfurter Straße 2  

  

38122 Braunschweig  

 
Helene-Künne-Allee 5 
38122 Braunschweig 

  
E-Mail:   

Internet: www.landvolk-braunschweig.de 
 

Amtsgericht Braunschweig VR 200723 
            Steuer Nr. 13/220/75422 

 
Bankverbindung: 

Bankhaus C. L. Seeliger 
IBAN DE28270325000000002299 

BIC BCLSDE21XXX 

Niedersächsisches Landvolk Braunschweiger Land e.V. 
Helene-Künne-Allee 5, 38122 Braunschweig 
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b)  Drainagen / Vorfluter 

 

Die betroffenen Drainagen und Vorfluter sind in ihrer Funktionsfähigkeit zu erhalten 

bzw. wiederherzustellen. Drainagepläne sind bei den Feldinteressentschaften bzw. 

Grundstückseigentümern anzufordern oder einzusehen. 

 

Ein finanzieller Ausgleich für die Mehrunterhaltung für Wege und Gräben (Wegenut-

zung) ist abzusprechen und vorzunehmen.  

 

Wir fordern für die überplanten Feldinteressentschaftswege vor Baubeginn eine Be-

standsaufnahme zu erstellen.  Weiterhin fordern wir eine Vereinbarung für die Wege-

nutzung sowohl vor der Bauphase als auch nach der Bauphase.  

 

Ausdrücklich ist in dieser Vereinbarung zu erwähnen, dass nicht betroffene und somit 

nicht in der Bestandsaufnahme aufgeführten Wege, nicht genutzt werden dürfen! 

 

c) Gesamtleitungsplanungen 

 

Aufgrund der immensen Leitungsplanungen (380-kV, 110-kv, Gasleitung, Wasserleitung) 

ist es dringend erforderlich, eine Gesamtbetroffenheit für unser Verbandsgebiet zu er-

mitteln.  
  

Sämtliche landwirtschaftlichen Betriebe sowie Aussiedlerhöfe, Infrastrukturprojekte z. 

B. Direktvermarktungsstände, Höfe, sind in ihrer weiteren Entwicklung nicht durch die 

Leitungsbetriebe einzuschränken. Jegliche Einschränkungen sind zu vermeiden und zu 

unterlassen.  

 

d) Jagdwertminderung 

 

Die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd mit den dazugehörigen Ansitzen ist weiterhin 

zu ermöglichen.  Die Jagdnutzung darf keine Einschränkungen erhalten.   

 

Durch den Leitungsbau besteht die Befürchtung, dass sich die Wildwechsel verändern.  

 

Hierdurch sind Jagdwertminderungen zu erwarten.  

 

e) landwirtschaftliche Betroffenheitsanalyse  

 

Es wird eine landwirtschaftliche Betroffenheitsanalyse gefordert, um die Veränderun-

gen, die im Zusammenhang mit dem Leitungsbau stehen, für die Landwirtschaft zu er-

mitteln.  

 

Zusätzlich bedarf es einer Darstellung der landwirtschaftlichen Flächeninanspruch-

nahme.  

 

Des Weiteren erhält der betroffene landwirtschaftliche Bereich eine ökonomische Ein-

schränkung, die zu ermitteln und auszugleichen ist. 

 
- folgend Seite 3 -  
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich trage aus Sicht der Gemeinde Hohenhameln folgende Stellungnahme zum jetzigen Stand des 
Raumordnungsverfahrens (ROV) „380-kV-Freileitung Mehrum/Nord – Vechelde“ vor: 
 
-Wie bereits bei der Antragskonferenz am 19.04.2023 ausgeführt gibt es einen Aufstellungsbeschluss 
für eine 45. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Hohenhameln für den Bereich des 
Kohlehafens des Kraftwerkes Mehrum. Es ist geplant, die bisher für den Kohlehafen genutzten 
Flächen von einer Sonderbaufläche (S) mit der Zweckbindung „Kraftwerk“  in gewerbliche Bauflächen 
(G) umzuwandeln. Das frühzeitige Beteiligungsverfahren nach den §§ 3 (1) / 4 (1) BauGB wurde 
hierfür bereits durchgeführt. Ich übersende Ihnen anliegend die entsprechende Gebietsabgrenzung 
und den aktuellen Planentwurf. Bitte berücksichtigen Sie die gemeindliche Planung in dem 
Raumordnungsverfahren. 
 
-Das besiedelte Industriegebiet „Ackerköpfe“, Ortschaft Mehrum befindet sich in den 
Trassenkorridorsegmenten 2 und 3. Die ansässigen Betriebe dürfen durch die geplanten 
Stromleitungen nicht beeinträchtigt werden. 
 
-Im Bundesverkehrswegeplan 2030 befindet sich das mit der Nummer B65-G60-NI bezeichnete 
Straßenbauprojekt von „östlich Sehnde bis westlich Peine“. Weitere Projektinformationen erhalten 
Sie im Internet unter folgender Adresse: https://www.bvwp-projekte.de/strasse/B65-G60-NI/B65-
G60-NI.html 
Der Trassenverlauf, der in meinem Gemeindegebiet nördlich des Kraftwerkes Mehrum geplant ist, ist 
in dem Raumordnungsverfahren zu berücksichtigen. 
 
-In den Gemarkungen Bierbergen und Stedum sind in einem Bereich, der sich Im 
Trassenkorridorsegment 6 befindet, neue Windenergieanlagen geplant. Dieser Bereich, der sich in 
östlicher Richtung bis auf das Gebiet der Gemeinde Ilsede erstreckt, ist im aktuellen Regionalen 
Raumordnungsprogramm als Vorrangstandort für raumbedeutsame Windenergieanlagen dargestellt. 
Auf gemeindlicher Ebene ist die Planung in der 35. Änderung des Flächennutzungsplanes und in dem 
Bebauungsplan „Windenergieanlagen Kirchbergsfeld“ konkretisiert wurden. Ich bitte dies zu 
berücksichtigen. 
 
Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung.        
 
Mit freundlichen Grüßen aus Hohenhameln 
Im Auftrag 
 

 
_________________________________________________________________________ 
 
Gemeinde Hohenhameln 
Der Bürgermeister 

 
Marktstr. 13 
31249 Hohenhameln 
Tel.:  
Fax:  
E-Mail:  
Internet: www.hohenhameln.de 
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B65

B65

L413
L413

Mehrum

Der Änderungsbereich  befindet sich nordöstlich
der bebauten Ortslage Mehrum, wie dargestellt.

Gemeinde Hohenhameln
Landkreis Peine

Flächennutzungsplan

45. Änderung

Gebietsabgrenzung

Dr.-Ing. W. Schwerdt   Büro für Stadtplanung GbR  -  Waisenhausdamm 7  -  38100 Braunschweig

N

Kartengrundlage: Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem   (ALKIS)
Quelle: Auszug aus den Geodaten des Landesamtes für Geoinformation und

Landesvermessung Niedersachsen, 
© (2022)

Mittellandkanal
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Mehrum

L413
L413

B65
B65

BB

G

Mehrum

L413

Gemeinde
Hohenhameln
Flächennutzungsplan
45. Änderung

Mehrum
Stand: § 3 (1) / § 4 (1) BauGB

Dr.-Ing. W. Schwerdt   Büro für Stadtplanung GbR - Waisenhausdamm 7 - 38100 Braunschweig

M 1:25.000

M 1:10.000
im Original

N

Ausschnitt  aus dem Flächennutzungsplan wirksame Fassung Planzeichnung  45. Änderung

Planzeichenerklärung (BauNVO 2021; PlanZV)

Zweckbestimmung, bspw. Kraftwerk

Art der baulichen Nutzung

Gewerbliche Bauflächen

Sonderbauflächen

Kraftwerk
S
G

Flächen für den überörtlichen Verkehr und für die örtlichen
Hauptverkehrszüge

Überörtliche und örtliche Hauptverkehrsstraßen
B=Bundes-, L=Landes-, K=Kreisstraßen
Sonstige überörtliche und örtliche Hauptverkehrsstraßen

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasser-
schutz und die Regelung des Wasserabflusses

Flächen für die Landwirtschaft und Wald
Flächen für die Landwirtschaft

Flächen für Wald

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des
Naturschutzrechts
LandschaftsschutzgebietL

Regelungen für die Stadterhaltung und für den Denkmalschutz
Umgrenzung von Gesamtanlagen (Ensembles), die dem Denkmalschutz
unterliegen

Sonstige Planzeichen

Grenze der Gemeinde Hohenhameln

B

Lage des Änderungsbereichs der 45. Änderung

0 100 200 300 400 500

Kartengrundlage: Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem   (ALKIS)
Quelle: Auszug aus den Geodaten des Landesamtes für Geoinformation und                      © (2022)

Landesvermessung Niedersachsen,                  

Mittellandkanal

Wasserflächen

Sonderbauflächen, WindenergieS
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Rahmen der Antragskonferenz für das ROV  der 380-kV-Freileitung Mehrum/Nord – Vechelde 
besteht die Möglichkeit Hinweise bis zum 28.04.2023 Ihnen mitzuteilen. 
 
Wir bitten  bei der Erstellung der Antragsunterlagen folgende Hinweise seitens des NLWKN ins 
Protokoll mitaufzunehmen. 
Vielen Dank. 
 
Hinweise aus den Aufgabenbereichen Oberflächengewässer und Grundwasser 
 
Der für das Vorhaben „380-kV-Freileitung Mehrum/Nord – Vechelde“ ermittelte Untersuchungsraum 
umfasst auch berichtspflichtige Fließgewässer nach WRRL. Auf der Verbindungsachse zwischen 
Mehrum/Nord und Vechelde werden u. a. folgende Fließgewässerwasserkörper gekreuzt 
(Reihenfolge von West nach Ost): 

 DENI_16057 Mittellandkanal 

 DENI_16030 Burgdorfer Aue 

 DENI_16039 Berkumer Schölke/Glindbruchschölke 

 DENI_16050 Beeke 

 DENI_16031 Fuhse 

 DENI_16040 Pisserbach 
 
Grundsätzlich sollten die im Zuge des Vorhabens erforderliche Flächeninanspruchnahme so 
angeordnet werden, dass unter anderem Gewässer und ihre Gewässerrandstreifen ausgespart 
werden. In der Raumverträglichkeitsstudie sollten daher neben den Stillgewässern auch 
Fließgewässer 1. und 2. Ordnung unter dem Kriterium Natur und Landschaft berücksichtigt werden. 
Ergänzend sollte das berichtspflichtige Gewässernetz nach Wasserrahmenrichtlinie betrachtet 
werden, da dies nicht vollständig mit dem Gewässernetz der Fließgewässer 1. und 2. Ordnung 
deckungsgleich ist. 
 
Für den Umfang des UVP-Berichts zum Schutzgut Wasser werden bei der Auswirkungsprognose u. a. 
Beeinträchtigungen von Oberflächengewässern, z. B. durch Stoffeinträge in der Bauphase benannt. 
Die Liste der zu betrachtenden Auswirkungen sollte ergänzt werden um den Aspekt der temporären 
Flächeninanspruchnahme und Veränderungen der Gewässerstruktur aufgrund von Baustraßen, 
Arbeitsflächen, Gewässerquerungen und Verrohrungen. Ebenso sind die langfristigen Auswirkungen 
auf Oberflächengewässer sowie die dortige Flora und Fauna durch Maßnahmen im Schutzstreifen der 
Freileitung (z. B. Änderungen im Uferbewuchs bzw. veränderte Beschattung) zu berücksichtigen. 
 
Im Hinblick auf das Schutzgut Wasser wird explizit auf die potentiellen Auswirkungen einer ggf. 
notwendigen Wasserhaltung hingewiesen. Bei einer Einleitung in Oberflächengewässer sind negative 
Auswirkungen auf den Gewässerzustand zu vermeiden. Auch ist die nachhaltige Verwendung des 
gehobenen Grundwassers, u.a. Wiedereinleitung in das Grundwasser zu prüfen und zu 
bewerten.  Zuständig für die ggfs. erforderlichen wasserrechtlichen Erlaubnisse für GW-Entnahmen 
und Einleitungen sind die Unteren Wasserbehörden. 
 
Negative Auswirkungen auf das Grundwasser durch den Trassenbau können sich u.a. durch die (ggf. 
temporäre) Verminderung von schützenden Deckschichten ergeben, da infolgedessen das Risiko von 
Grundwasserverunreinigungen erhöht wird. Ferner besteht die Gefahr verstärkter Nitratausträge aus 
Bodenmieten während der Bauphase.  
 
Wir empfehlen die potenziellen Auswirkungen des Vorhabens auf das Grundwasser im Einzelfall 
anhand der lokalen hydrogeologischen Gegebenheiten (Schutzpotenzial der 
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Im Rahmen der Bundesfachplanung ist gem. § 5 Abs. 1 Satz 2 NABEG zu prüfen, ob der Ver-

wirklichung des Vorhabens in einem Trassenkorridor überwiegende öffentliche oder private Be-

lange entgegenstehen. Nach § 5 Abs. 2 Satz 1 NABEG prüft die Bundesnetzagentur insbeson-

dere auch die Übereinstimmung mit den Erfordernissen der Raumordnung im Sinne von § 3 

Abs. 1 Nr. 1 ROG und die Abstimmung mit anderen raumbedeutsamen Planungen und Maß-

nahmen im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 6 ROG. Dies vorausgeschickt weisen wir auf folgendes 

hin: 

 

 

1. Potenzialfläche Oberg 

 

Bei der Potenzialfläche handelt es sich (noch) nicht um planerisch verfestigte Gebiete; hier ha-

ben wir auf Basis der bisherigen Planentwürfe ermittelt, welche Flächen sich vor dem Hinter-

grund der ausgegeben Flächenziele nach WindBG und (künftigem) NWindG für die danach 

dringend erforderliche Flächenerweiterung anbieten. Zur Ermittlung der Potenzialflächen wur-

den folgende Kriterien berücksichtigt: Abstand zur Wohnbebauung, Abstand zu Landschafts- 

und Naturschutzgebieten sowie FFH-Gebieten, 120°-Kriterium für die Sichtbeeinträchtigung von 

Anwohnern, etc. Daraus ergab sich die Potentialfläche bei der Ortschaft Oberg, welche in der 

Windpotenzialstudie des Fraunhofer-Instituts mit einem Konfliktrisikowert von 1 bewertet wurde 

(vgl. Anlage 2).  

Eine zivilrechtliche Vereinbarung zur Nutzung der Grundflächen ist vorhanden und es finden in 

diesem Jahr bereits umfassende Untersuchungen in Hinblick auf den Natur- und Artenschutz 

(Avifauna und Fledermäuse) statt. 

Im geplanten Abschnitt 11 kommt es an dieser Stelle zu einer kleinen Überlagerung des 1.000m 

-Korridors für den Trassenverlauf mit der Potenzialfläche für den Windpark Oberg. Bei einer 

sinnvollen Platzierung der Neu-Trasse in direkter räumlicher Nähe zu der vorhandenen Tras-

senführung gehen wir von keiner Beeinträchtigung für das geplante Windparkgebiet aus. Visua-

lisiert dargestellt ist dies in der Abbildung 1. 
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Abbildung 1: in Planung befindlicher Windpark Oberg 

 

 

2. Potenzialfläche Gadenstedt 

 

Innerhalb des Gemeindegebiets Ilsede befindet sich eine weitere Potenzialfläche, welche sich 

südwestlich der Ortschaft Gadenstedt befindet. Auch hier befinden wir uns gegenwärtig im Pla-

nungsprozess für den Bau von Windenergieanlagen. Dafür finden in diesem Jahr bereits um-

fassende Untersuchungen in Hinblick auf den Natur- und Artenschutz (Avifauna und Fleder-

mäuse) statt. Außerdem sind wir auch hier in einem engen Austausch mit den Grundstücksei-

gentümern. Wie in der Abbildung 2 dargestellt, betrifft das sowohl den Trassenkorridor 8 als 

auch den Trassenkorridor 12. 
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Abbildung 2: in Planung befindlicher Windpark Gadenstedt 

 

 

Für diesen Abschnitt ist der finale Trassenverlauf so zu wählen, dass für die östlichen Teilflä-

chen des Potenzialgebiets eine Platzierung der Windenergieanlagen weiterhin möglich ist. Für 

diesen Bereich ist ebenfalls ein Konfliktrisikowert von 1 festgelegt (vgl. Anlage 2).  
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3. Potenzialflächen Köchingen 

 

In unmittelbarer Nähe zur bereits bestehenden 380-kv Höchstspannungsleitung zwischen den 

Ortschaften Liedingen und Köchingen befindet sich innerhalb der Trassensegmente 11 und 12 

ein weiteres Potenzialgebiet für den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen (siehe Abbil-

dung 3), welche einen Konfliktrisikowert von 1 aufweisen. Auf dieser Grundlage befinden wir 

uns gemeinsam mit den Grundstückseigentümern in der Planung eines Windparks.  

 

 
 
Abbildung 3:  in Planung befindlicher Windpark Köchingen 
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Darüber hinaus befindet sich westlich der Ortschaft Bodenstedt eine Potenzialfläche, welche im 

nördlichen Bereich zu einem Großteil eine Überschneidung mit dem südlichen Trassenkorridors 

erfährt (siehe Abbildung 4). Für dieses Gebiet liegen bereits Planungsstände vor, sodass wir 

um Berücksichtigung der aufgezeigten Grenzen der Potenzialfläche bitten. Wir gehen davon 

aus, dass ein finaler Trassenverlauf in diesem Bereich parallel zu der bestehenden Höchst-

spannungstrasse der TenneT TSO geführt wird und eine Beeinträchtigung in der Nutzung die-

ser zukünftigen Fläche für Windenergieanlagen ausgeschlossen wird. 

 

 
 
Abbildung 4: Auszug aus der Potenzialstudie [Anlage 2], modifiziert 
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4. Weitere allgemeine Hinweise 

 

Grundsätzlich werden alle von uns verfolgten Projektstandorte mit den modernsten Winden-

energieanlagen beplant, die aktuell einen Rotordurchmesser von etwa 175 m und eine Naben-

höhe von etwa 180 m aufweisen.  

 

Der Neubau von Umspannwerken zwecks Realisierung des Netzanschlusses von Windenergie- 

sowie Photovoltaik-Anlagen an den vorhandenen 110-kV Freileitungen muss unbedingt gewähr-

leistet sein. Womöglich gilt dies mit steigender Leistung der Windenergieanlagen zukünftig auch 

für 220-kV Freileitungen. 

 

Die beschriebene Erweiterung der Potenzialflächen um 200 m „nach außen“ ist grundsätzlich 

für alle in dieser Stellungnahme beschriebenen Flächen nicht unwahrscheinlich, da die für die 

Nutzung von Windenergie ausgewiesenen Flächen im Planungsraum des Regionalverbands 

Großraum Braunschweig mehr als verdoppelt werden müssen, um die von der Politik und dem 

Gesetzgeber vorgegeben Flächenbeitragswerte zu erreichen. 

 

Im Abstand von 110 m entlang von Autobahnen und Eisenbahnstrecken mit mindestens vier 

Gleisen gilt gemäß BauGB eine Privilegierung für Photovoltaik. Dies ist bei der Auswahl des 

Vorzugstrassenkorridors sowie der Feinplanung der Freileitungstrasse zu berücksichtigen, in-

dem beispielsweise Masten möglichst außerhalb dieses Bereichs gesetzt werden und Querun-

gen von Autobahnen und Eisenbahnstrecken möglichst effizient gestaltet werden, statt über 

weite Strecken parallel und unmittelbar neben diesen Flächen geplant zu werden. 

 

Mindestens im näheren Umfeld bestehender Windenergieanlagen sowie möglichst auch im Be-

reich der Potenzialflächen sollten Schwingungsdämpfer an den neu gebauten Freileitungen 

vorgesehen werden, um keine weiteren Einschränkungen für die Windenergienutzung zu bewir-

ken und vorhandene sowie potenzielle Flächen für Windenergie effizient ausnutzen zu können. 

 

Im Bereich südlich und östlich des Höhenzugs Elm könnte die neu geplante Freileitungstrasse 

mit relativ geringem Eingriff in das Landschaftsbild umgesetzt werden, indem diese möglichst 

nah an den Höhenzug heran geplant wird. Dadurch verschwindet die Freileitung womöglich für 

den talseitigen Betrachter vor dem Hintergrund der Bewaldung des Höhenzugs. 
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Im Verlauf der geplanten Trasse sind hofeigene Flächen die  für die  betriebliche 

Weiterentwickling vorgehalten werden müssen. Neue Gesetzgebungen in der 

Tierhaltung zwingen uns unteranderem eien neuen Sauenstall zu bauen.  

 Durch eine dort verlaufende 308kV Trasse wäre meine betriebswirtschaftliche 

Entwicklung existenziell gefährdet. Ein Bauantrag in dem Bereich zwischen Hofstelle 

und Maststall wird gerade vorbereitet und im Jahr 2024 eingereicht. Somit würde der 

Trassenkorridor aus dem ROV entfallen müssen. 

 Das derzeitige Vorranggebiet Wind kann in östlicher Richtung erweitert werden, eine 

Trassenplanung in Korridor 4 würde dies erschweren und ist der genannten 

Energiewende nicht hilfreich. Bei einem Repowering könnten die Windkraftanalgen 

mit Rotor outside geplant werden, somit würde sich der derzeit sichtbare Raum weiter 

verkleinern, so dass der tatsächlich nutzbare Raum für eine 380 kV Trasse derzeit 

nur theoretisch besteht. 

 Das Bundesverkehrsministerium plant nördlich des Mittellandkanal eine alternative 

Trasse der Bundesstraße 65, auch diese konkurrierende Nutzung sollte 

berücksichtigt werden. 

 Auch die Überplanung von 3 Wohnhäusern im Außenbereich im Trassenkorridor 1 

muss sehr kritisch gesehen werden und sollte im Rahmen des Schutzgutes Mensch 

besondere Bedeutung erhalten. 

 Die Grundstücke in der Gemarkung Schwicheldt werden durch eine neu gebaute 380 

kV Trasse einem weiteren Wertverlust unterliegen. Insbesondere Baugrundstücke, 

aber auch Ackerflächen werden davon betroffen sein. Durch die in der Gemarkung 

Schwicheldt vorhandenen Hochspannungsleitungen haben wir in der Vergangenheit 

bereits Wertverluste erlitten. Aus diesem Grund sollte generell von einem 

Trassenverlauf 1 und 4 abgesehen werden. 

 Die Landwirtschaft würde durch die Trassen 1 und 4 stark belastet. Die heute 

genutzte Landtechnik basiert überwiegend auf der Nutzung von GPS- und 

Elektrotechnik- gestützten Systemen. Diese sind durch Hochspannungsleitungen 

beeinflussbar und fallen unter den Leitungen aus bzw. verstellen sich beim 

unterfahren der Leitungen. Das kann nicht akzeptiert werden. Auch in diesem Fall ist 

besonders Schwicheldt schon sehr stark vorbelastet und wir kämpfen zur Zeit bereits 

aktiv mit Ausfällen, so dass von einer weiteren Trasse abzusehen ist. 

 Zusätzlich sind Ertragsverluste zu befürchten. Durch die Umzingelung einer Ortschaft 

verschärfen sich auch diese Verluste erheblich für die hier ansässigen Landwirte, da 

nahezu jedes Ackerstück dann mit Hochspannungsmasten versehen ist. Das ist von 

unserer Seite nicht hinzunehmen.  
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 Zusätzlich wird die Beregnung der Ackerflächen erschwert. Durch die zum Teil sehr 

tiefhängenden Leitungen entsteht oftmals die Situation, dass der Regner in die 

Leitungen hineinregnet. Das geschieht bereits bei den bestehenden 

Hochspannungstrassen und ist uns nicht zuzumuten. Die Gemarkung Schwicheldt ist 

in jedem Jahr auf Feldberegnung angewiesen. 

 Die Entwicklungsmöglichkeiten der landwirtschaftlichen Betriebe ist bereits 

eingeschränkt. Stallbauten sind durch die bestehenden Trassenverläufe stark 

eingeschränkt und würden durch eine weitere Hochspannungstrasse verhindert. 

 Ackerbau ist auf Flächen mit Maststandorten nur mit Einschränkungen möglich, da 

die Gefahr der Bodenbelastung durch Zink- und Rostschutzmittelauswaschungen und 

damit die Belastung der Nahrungsmittel stark ansteigt. 

 Die Gesundheitsgefährdung der Landwirte ist in der Gemarkung Schwicheldt sehr 

stark, da nur noch wenige Schläge nicht von Hochspannungsleitungen überspannt 

sind. Die Auswirkungen des erhöhten Magnetfeldes unter den Leitungen ist bei 

oftmaligem Unterfahren der Leitungen kaum abzuschätzen. 

 In Bezug auf avifaunistische Vorkommen in der Gemarkung Schwicheldt sind 

folgende Vogelarten zu nennen die auch Bruterfolge erzielen und zum Teil bereits 

den bestehenden Stromleitungen zum Opfer fallen: 

o Störche, Brutplätze würden in unmittelbarer Nähe zum Trassenverlauf 9 und 

10 liegen 

o Graureiher 

o Kiebitz (Bodenbrüter) 

o Eisvogel, mit Brut- und Jagdgebiet entlang der Schölkeniederung 

o Kranich sowie Kranichzug 

o Schleiereule 

o Wiedehopf 

o Schwäne, diese haben ein besonders hohes Kollisionsrisiko und sind an den 

bestehenden Leitungen bereits zahlreich verunglückt (Tötungsdelikte) 

o Fledermäuse 

o Seeadler 

o Außerdem sind Hamster auf unseren Flächen zu finden. 
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Hinweis:
Die bereits bestehenden Rahmenverträge für die Bestandsleitungen zur Regelung der Mit
benutzungsverhältnisse zwischen Kreisstraßen in der Baulast des Landkreises Peine und 
Leitungen der öffentlichen Versorgung im Sinne des § 23 Abs. 1 NStrG vom 24.11.1975 / 
25.02.1976 bezüglich der Einräumung von Straßenbenutzungsrechten sind weiterhin gültig und 
benötigen seitens des Fachdienstes Straßen keine neue Aüsarbeitung.

Fachdienst Straßenverkehr:

Es bestehen keine Bedenken.

Untere Abfall-, Bodenschutz- und Immissionsschutzbehörde:

Seitens der Unteren Abfall-, Bodenschutz- und Immissionsschutzbehörde werden keine 
ergänzenden schriftlichen Anregungen oder Hinweise zu der vorgesehenen Planung 
vorgebracht.

Untere Wasserbehörde:

1. Es wird empfohlen einen Trassenverlauf zu wählen, der in bereits vorhandene, geeignete 
Trassen größtmöglich integriert werden kann (unabhängig vom 
Eigentümer/Betreiber/Nutzer; eventuell sind Übereinkommen möglich?).
Dadurch könnten während der Bauzeit und später im Zuge der Nutzung der beantragten 
Trasse mögliche Beeinträchtigungen, z. B. innerhalb von natürlichen und gesetzlichen 
Überschwemmungsgebieten, im Bereich von Gewässern, etc., auf einen bereits 
vorgeprägten Bereich begrenzt werden. Es wäre deshalb zu prüfen, ob eine bereits 
vorhandene „Infrastruktur“ genutzt bzw. überarbeitet werden kann, bevor 
„unbelasteteVnicht beeinträchtigte“ Regionen in Anspruch genommen werden.

2. Erst nach Festlegung des Trassenverlaufs kann in dem dann folgenden
Genehmigungsverfahren festgestellt werden, inwieweit die Belange der unteren 
Wasserbehörde durch die beantragten Maßnahmen betroffen sind.

Untere Naturschutzbehörde:

Seitens der Unteren Naturschutzbehörde werden keine ergänzenden schriftlichen Anregungen 
oder Hinweise zu der vorgesehenen Planung vorgebracht.

Untere Bauaufsichtsbehörde:

Gegen die Planung bestehen von hieraus keine Bedenken.

Untere Denkmalschutzbehörde:

Stellungnahme aus Sicht des archäologischen Denkmalschutzes:
Zu den Belangen der Archäologie wird auf die Stellungnahme von Herr Dr. Michael 
Geschwinde, Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege -Bezirksarchäologie 
Braunschweig, vom 23. März 2023 verwiesen.
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Stellungnahme aus Sicht des Baudenkmalschutzes:
Es liegen mehrere Trassenvarianten zur Stellungnahme vor.
Aussagen seitens des Baudenkmalschutzes können erst bei Vorlage von konkreten 
Planungsunterlagen erfolgen, in denen der endgültig beabsichtigte Trassenverlauf und auch die 
Standorte der einzelnen Masten dargestellt sind.

Stellungnahme der Gemeinde Hohenhameln:

- Wie bereits bei der Antragskonferenz am 19.04.2023 ausgeführt gibt es einen 
Aufstellungsbeschluss für eine 45. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 
Hohenhameln für den Bereich des Kohlehafens des Kraftwerkes Mehrum. Es ist geplant, die 
bisher für den Kohlehafen genutzten Flächen von einer Sonderbaufläche (S) mit der 
Zweckbindung „Kraftwerk“ in gewerbliche Bauflächen (G) umzuwandeln. Das frühzeitige 
Beteiligungsverfahren nach den §§ 3 (1) / 4 (1) BauGB wurde hierfür bereits durchgeführt. 
Die gemeindliche Planung ist in dem Raumordnungsverfahren zu berücksichtigen.

Das besiedelte Industriegebiet „Ackerköpfe“, Ortschaft Mehrum befindet sich in den 
Trassenkorridorsegmenten 2 und 3. Die ansässigen Betriebe dürfen durch die geplanten 
Stromleitungen nicht beeinträchtigt werden.

- Im Bundesverkehrswegeplan 2030 befindet sich das mit der Nummer B65-G60-NI 
bezeichnete Straßenbauprojekt von „östlich Sehnde bis westlich Peine“. Weitere 
Projektinformationen erhalten Sie im Internet unter folgender Adresse: https://www.bvwp- 
proiekte.de/strasse/B65-G60-NI/B65-G60-NI.html
Der Trassenverlauf, der in dem Gemeindegebiet nördlich des Kraftwerkes Mehrum geplant 
ist, ist in dem Raumordnungsverfahren zu berücksichtigen.

In den Gemarkungen Bierbergen und Stedum sind in einem Bereich, der sich im 
Trassenkorridorsegment 6 befindet, neue Windenergieanlagen geplant. Dieser Bereich, der 
sich in östlicher Richtung bis auf das Gebiet der Gemeinde Ilsede erstreckt, ist im aktuellen 
Regionalen Raumordnungsprogramm als Vorrangstandort für raumbedeutsame 
Windenergieanlagen dargestellt. Auf gemeindlicher Ebene ist die Planung in der 35. 
Änderung des Flächennutzungsplanes und in dem Bebauungsplan „Windenergieanlagen 
Kirchbergsfeld“ konkretisiert wurden.

Stellungnahme der Gemeinde Ilsede:

Der südliche Trassenkorridor beeinträchtigt die Siedlungsentwicklung der Ortschaften Solschen, 
Adenstedt, Gadenstedt und Groß Lafferde. Der nördliche Trassenkorridor beeinträchtigt die 
Siedlungsentwicklung der Ortschaft Klein Ilsede. Es ist der größtmögliche Abstand der 
möglichen Freileitung zu den genannten Ortschaften zu wählen.

Im Trassenkorridor 6 befindet sich das Vorranggebiet Wind PE 6 (B-Pläne Windenergieanlagen 
Klein Solschen und Windenergieanlagen II) mit 3 neu genehmigten Windenergieanlagen.
Im Trassenkorridor 7 befindet sich eine genehmigte Windenergieanlage (B-Plan 
Windenergieanlagen Haskampsmühle).

Im Trassenkorridor 12 befindet sich das Vorranggebiet Wind PE 8 (B-Pläne
Windenergieanlagen und Windenergieanlagen PE 8 Ost) mit 8 neu genehmigten
Windenergieanlagen.
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Sowohl Kranichzug, Graugänse, Schwäne, Eisvogel, Seeadler und Störche nutzen 

den Bereich, als Brut- und Rasthabitate. 

Seit Jahrzehnten wurde in der Gemarkung Berkum kaum kartiert. Allein der Bereich 

der Schlackedeponie wird kartiert, auch auf diese Kartierergebnisse sollte der 

Großraum Braunschweig im Raumordnungsverfahren zurückgreifen und zusätzlich 

nördlich des Mittellandkanals und im Süden an den Kiesteichen 1 Jahr kartieren, um 

das tatsächliche Vorkommen zu erfassen. 

Außerdem verunglücken jedes Jahr Schwäne an den vorhandenen Freileitungen 

tödlich. 

 

 Das Bundesverkehrsministerium plant nördlich des Mittellandkanal eine alternative 

Trasse der Bundesstraße 65, auch diese konkurrierende Nutzung sollte 

berücksichtigt werden 

 Schutzabstände zur Wohnbebauung innerorts (§ 33, § 34 BauGB) sollten ebenso im 

Außenbereich (§35 BauGB) gelten – 400 m sind insgesamt schon sehr gering. 1997 
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gab es, unwetterbedingt, vom Kraftwerk Mehrum bis nach Berkum eine Havarie der 

Masten. Ein Mast fiel auf ein Wohnhaus in Berkum. 

 Eine alleinige UVP ist aus unserer Sicht unzureichend, um einen konkreten 

Trassenverlauf in einem Raumordnungsverfahren bestimmen zu können. Zwingend 

notwendig sind aktuelle avifaunistische Kartierungen für Brut – und Rastgeschehen in 

der Gemarkung Berkum 

 Das Vorranggebiet Hochwasserschutz in der Gemarkung Handorf, angrenzend an 

Berkum ist zu berücksichtigen 

 Ebenso sind die 1,5 km zum Flugplatz Vöhrum durch die Trasse 9 nicht eingehalten 

worden, auch dies ist im ROV zu berücksichtigen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ebenso sind die Abstände zu den Bauverbotszonen der B 65 bei einer Neuplanung 

einer 380kV Trasse zu berücksichtigen. 

 Kalt- und Frischluftentstehungsgebiete im entlang des Mittellandkanals sind zu 

schützen, diese Luftleitbahnen können durch die Beeinträchtigung des Mikroklimas 

durch Leiterseile negativ beeinflusst werden. Durch die starke Überplanung der 

Gemarkung Berkum sind dies die letzten verbliebenen Gebiete. 
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 Zu Anlage 6: Die Karte in Anlage 6 zeigt deutlich wie stark der Raum bereits in den 

Trassen 1,10 und 11 überplant ist, hier wurde in der Vergangenheit der „Bündelung“ 

von Infrastrukturtrassen Rechnung getragen. Gerade einen solchen Raum sollte man 

in Zukunft nicht überbelasten. Vögel, Niederwild und Menschen sind täglich bereits 

durch ihr Lebensumfeld stark belastet und benötigen die verbliebenen Freiräume um 

sich erholen und überleben zu können.  

 Die Grundstücke in der Gemarkung Berkum werden durch eine neu gebaute 380 kV 

Trasse einem weiteren Wertverlust unterliegen. Insbesondere Baugrundstücke, aber 

auch Ackerflächen werden davon betroffen sein. Durch die in der Gemarkung 

Berkum vorhandenen Hochspannungsleitungen haben wir in der Vergangenheit 

bereits Wertverluste erlitten. Aus diesem Grund sollte generell von einem 

Trassenverlauf 1, 9 und 10 abgesehen werden. 

 Das Landschaftsbild wird weiter zerstört, insbesondere die Ortschaft Berkum ist 

bereits auf drei Seiten von Hochspannungsmasten belastet. Eine weitere 

Hochspannungstrasse im Norden und Osten würde zu einer UMZINGELUNG von 

Berkum führen und die einzige freie Sicht weiter entwerten. Nördlich der Ortschaft 

befindet sich der Naherholungsraum, den Anwohner aus Berkum und auch Bewohner 

von Peine derzeit nutzen, um sich zu erholen. Der stark durchschnittene Raum bietet 

leider kaum Möglichkeiten bestehenden Trassen auszuweichen. 

 Die Landwirtschaft würde durch die Trassen 9 und 10 stark belastet. Die heute 

genutzte Landtechnik basiert überwiegend auf der Nutzung von GPS- und 

Elektrotechnik- gestützten Systemen. Diese sind durch Hochspannungsleitungen 

beeinflussbar und fallen unter den Leitungen aus bzw. verstellen sich beim 

unterfahren der Leitungen. Das kann nicht akzeptiert werden. Auch in diesem Fall ist 

besonders Berkum schon sehr stark vorbelastet und wir kämpfen zur Zeit bereits 

aktiv mit Ausfällen, so dass von einer weiteren Trasse abzusehen ist. 

 Zusätzlich sind Ertragsverluste zu befürchten. Durch die Umzingelung einer Ortschaft 

verschärfen sich auch diese Verluste erheblich für die hier ansässigen Landwirte, da 

nahezu jedes Ackerstück dann mit Hochspannungsmasten versehen ist. Das ist von 

unserer Seite nicht hinzunehmen.  

 Durch die Masthavarie von 1997 wissen wir, dass Hochspannungstrassen auch 

Extremwetterlagen anziehen und verschärfen. Anliegend finden Sie einige 

Zeitungsartikel zu dieser Havarie. Noch HEUTE leiden zahlreiche Bürger der 

Ortschaft Berkum unter der psychischen Belastung des Unfalls von 1997. Bei 

Sturm und Gewitter leiden viele Menschen in Berkum unter Angstzuständen. Aus 

dem Grund ist der Ortschaft keine weitere Trasse zuzumuten. 
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 Unser Naherholungsgebiet befindet sich im Norden des Ortes und entlang des 

Mittellandkanals. Wir möchten auch weiterhin eine unbelastete Sicht und den 

einzigen Erholungswert ohne Hochspannungstrassen im Norden unserer Gemarkung 

erhalten. Einen weiteren Trassenverlauf in der Gemarkung lehnen wir grundsätzlich 

ab. 

 Zusätzlich wird die Beregnung der Ackerflächen erschwert. Durch die zum Teil sehr 

tiefhängenden Leitungen entsteht oftmals die Situation, dass der Regner in die 

Leitungen hineinregnet. Das geschieht bereits bei den bestehenden 

Hochspannungstrassen und ist uns nicht zuzumuten. Die Gemarkung Berkum ist in 

jedem Jahr auf Feldberegnung angewiesen. 

 Wir lehnen Maststandorte auf den Flächen des Realverbandes und auf Flächen der 

Mitglieder grundsätzlich ab. Die Landwirtschaft wird dadurch sehr stark behindert, 

eine Wertminderung der Flächen findet statt, durch die großen Masten ist ein sehr 

hoher Flächenbedarf erforderlich, dem wir nicht zustimmen können. Es handelt sich 

um wertvolle Ackerböden, die bei uns in der Gemarkung bereits durch zahlreiche 

Hochspannungsmasten, aktiven und geplanten Kiesabbau, Kanalbau, eine 

Schlackedeponie und Deponien des Kanalaushubes sowie die Bundesstraße stark 

reduziert wurden. Wir in Berkum sind bereits sehr stark durch Flächenverluste 

beeinträchtigt. Aus diesem Grund ist es wirtschaftlich unzumutbar uns weitere 

Flächenverluste durch eine zusätzliche Hochspannungstrasse aufzubürden. 

 Die Entwicklungsmöglichkeiten der landwirtschaftlichen Betriebe ist bereits 

eingeschränkt. Stallbauten sind durch die bestehenden Trassenverläufe stark 

eingeschränkt und würden durch eine weitere Hochspannungstrasse verhindert. 

 Ackerbau ist auf Flächen mit Maststandorten nur mit Einschränkungen möglich, da 

die Gefahr der Bodenbelastung durch Zink- und Rostschutzmittelauswaschungen und 

damit die Belastung der Nahrungsmittel stark ansteigt. 

 Die Gesundheitsgefährdung der Landwirte ist in der Gemarkung Berkum sehr stark, 

da nur noch wenige Schläge nicht von Hochspannungsleitungen überspannt sind. Die 

Auswirkungen des erhöhten Magnetfeldes unter den Leitungen ist bei oftmaligem 

Unterfahren der Leitungen kaum abzuschätzen. 

 In Bezug auf avifaunistische Vorkommen in der Gemarkung Berkum sind folgende 

Vogelarten zu nennen die auch Bruterfolge erzielen und zum Teil bereits den 

bestehenden Stromleitungen zum Opfer fallen: 

o Störche, Brutplätze würden in unmittelbarer Nähe zum Trassenverlauf 9 und 

10 liegen 

o Graureiher 

o Kiebitz (Bodenbrüter) 
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